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Das italienische Steuersystem ist kompliziert und re-
lativ komplex. Daher ist es ziemlich schwierig, das 
eigene Recht geltend zu machen. 

Die erste Fälligkeit betrifft die Steuererklärung Mo-
dell 730: Diese Handbuch liefert grundlegende In-
formationen für die Abfassung der Steuererklärung 
und weist auf wichtige Steuerfälligkeiten im Jahr 
2010 hin. 

Darin befindet sich ein Überblick, welche Dokumen-
te für die Abfassung der Steuererklärung für das 
Jahr 2009 notwendig sind.

Alle Informationen in diesem Handbuch sind ohne 
Gewähr. Die einzig offizielle Grundlage für die kor-
rekte Anwendung der Gesetzesbestimmungen sind 
die vom Ministerium genehmigten und geltenden 
Anleitungen zur Abfassung des Mod. 730/2010 der 
Einkommen des Jahres 2009.

Auch heuer wird die Steuererklärung für unsere Mit-
glieder zu einem günstigen Preis erstellt. Der Preis 
variiert zwischen € 13,00 und € 20,00 (Mod.730 
oder UNICO). 

Können alle Rentner und  Arbeitnehmer  verwen-
den, die über ein lohnabhängiges Arbeitsverhältnis 
oder Pension von Juni bis Juli 2010 verfügen.

Die Steuererklärung „Modell  730“  wird in den Mo-
naten von März bis Mai 2010 erstellt.

Einleitung

Modell 730 

Jene Personen, die nicht im Besitz der  Vorausset-
zungen zur  Abfassung des Modells  730 sind,  müs-
sen das Modell UNICO ausfüllen (falls die Pflicht zur 
Abgabe einer Steuererklärung besteht).

Außerdem muss das Modell UNICO bei Beteiligun-
gen an Gesellschaften, Auslandseinkommen, Aus-
landsvermögen, für verstorbene Personen, Haus-
haltsangestellte sowie für Minimalsteuerzahler ab-
gefasst werden. 

Das Modell UNICO  wird in den Monaten Mai bis Juli 
erstellt.

Modell UNICO



SGBCISL - Steuerhandbuch 2010
2

Modello N.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

DATI DEL 

CONTRIBUENTE

BARRARE LA CASELLA

C = Coniuge

F1 = Primo figlio

F = Figlio

A = Altro

D = Figlio disabile

PRIMO 
FIGLIO

CODICE FISCALE

(Il codice del coniuge va indicato anche se

non fiscalmente a carico)

MESI A
CARICO

%

C

F1

F A D

D
1

2

3

MODELLO 730/2010 redditi 2009

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV.

C.A.P.

CODICE SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno

Dichiarante

Coniuge
dichiarante

Rappresentante

o tutore

PREFISSO
NUMERO

GIORNO

ANNO
INDIRIZZO

C.A.P.

PROVINCIA (sigla)

PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA

ANAGRAFICA

Da compilare solo

se variata dal

1/1/2009 alla data

di presentazione

della dichiarazione

TELEFONO E

POSTA 
ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE

AL 01/01/2009

TELEFONO

MESE

NUMERO DI TELEFONO / FAX

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTOREGli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONIUGE

N.
ORD.

REDDITO

DOMINICALE

TITOLO

REDDITO

AGRARIO

POSSESSO
CANONE DI AFFITTO

IN REGIME VINCOLISTICO

CASI
PARTICOLARI

GIORNI
%

CONTINUAZIONE

(*)

1

2
3

4

5

6

7
8

A1

A2

A3

A4

A5

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

M
O

D
EL

LO
 G

RA
TU

IT
O

Vedere
istruzioni

COMUNE

COMUNE

COMUNE

PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE

AL 31/12/2009

Casi particolari

add.le regionale

DOMICILIO FISCALE

AL 01/01/2010
COGNOME (o Ufficio)

NOME

DOMICILIO PER LA

NOTIFICAZIONE

DEGLI ATTI

genzia

ntrate

COMUNE

Dichiarazione 

congiunta 

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

730 integrativo

(vedere istruzioni)

Soggetto fiscalmente 

a carico di altri

DATA DELLA VARIAZIONE

INDIRIZZO

C.A.P.

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

1
2

3
4

7
5

8

(barrare la 

relativa casella)

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

VEDOVO/A
SEPARATO/A  

DIVORZIATO/A
TUTELATO/A

MINORE

CONIUGATO/AGIORNO
MESE

ANNO

NUM. CIVICO

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

QUADRO   A REDDITI DEI TERRENI
FRAZIONE

MINORE
DI 3 ANNI

CODICE FISCALE

PROV.

FRAZIONE

FRAZIONE

COMUNE

NUM. CIVICO
PROVINCIA (sigla)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

COMUNE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

CELLULARE

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente

1

4

F A D
4

F A D
5

PERCENTUALE

ULTERIORE

DETRAZIONE

PER FAMIGLIE

CON ALMENO

4 FIGLI

2

3

5

7
6

NUM. CIVICO

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante

•	 Mitgliedsausweis SGBCISL 2010. 

•	 Die eigene STEUERNUMMER, sowie jene des Ehe-
partners und jene der zu Lasten lebenden Kinder.

•	 Aktuelle Wohnsitzdaten.

•	 genaue Bezeichnung und Anschrift des Arbeit-
gebers bzw. des Renteninstituts mit Steuer- bzw. 
Mehrwertsteuernummer, Faxnummer, E-Mail, 
von dem Sie im Juli 2010 den Lohnstreifen bzw. 
die Rente aushändigt bekommen.

•	K opie der Steuererklärung des Vorjahres.

•	 Einkommen (Mod. Cud) der zu Lasten lebenden 
Familienmitglieder (z.B.  Studienstipendien, Pen-
sionen, usw).

Anagrafische 
Daten

Als steuerlich zu Lasten gelten der Ehepartner, die 
Kinder oder andere Familienangehörige, deren 
Jahreseinkommen 2.840,51 Euro brutto nicht über-
schreitet. 

Für Personen, die in Trennung bzw. Scheidung leben, 
benötigen wir das Trennungs- bzw. Scheidungsurteil. 
Für Kinder in Pflege benötigen wir die Pflegeschaft.

Den Personen, die mindestens 4 Kinder steuerrecht-
lich zu Lasten haben, steht ein zusätzlicher Freibe-
trag von 1.200,00 Euro zu, der zwischen beiden El-
tern, unabhängig von deren Einkommen, zu 50%, 
aufgeteilt wird.
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•	 Mod. CUD für jedes Arbeitsverhältnis bzw. für 
jede Rente. Mod. CUD der direkt vom Nisf/Inps, 
vom Inail oder von der Bauarbeiterkasse bezoge-
nen finanziellen Leistungen: – Arbeitslosengeld – 
Mobilitätsgeld – Lohnausgleichskasse – Kranken-
geld – Unfallgeld – Mutterschaftsgeld.

•	 Nachweis über Auslandseinkommen und Aus-
landsrenten.

•	 Bescheinigung von Grenzpendler über das Aus-
landseinkommen über Euro 8.000,00.

•	 Modell Cud der Studienstipendien.

•	 Verschiedene andere Einkommen.

•	 Nachweise über Einkommen aus selbständiger 
Arbeit, aus gelegentlicher oder kontinuierlicher 
Mitarbeit sowie aus Projektarbeit.

•	 Regelmäßige Unterhaltszahlungen von Seiten des 
geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepart-
ners, ausgenommen jene für die Kinder.

•	 Rückvergütungen von Seiten der Sanitätseinheit, 
sofern nicht bereits von den Arztspesen des Vor-
jahres abgezogen, müssen als Einkommen erklärt 
werden.

Einkommen aus 
lohnabhängiger 

Arbeit, Pension 
oder DIESEN 

gleichgestellte 
Einkommen 

(Bezugsjahr 2009)

EINKOMMEN






 A

U
S LOHNABHÄN










G
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Einkommen (nach Einkommensstufen) Steuersatz (nach Einkommensstufen)

bis 15.000,00 Euro 23

über  15.000,00 Euro bis 28.000,00 Euro 27

über  28.000,00 Euro bis 55.000,00 Euro 38

über  55.000,00 Euro bis 75.000,00 Euro 41

ab 75.000,00 Euro 43
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Unterlagen für den Grund bzw. Hausbesitz:

•	K atasterauszug.

•	 Mietverträge (wenn man Immobilien vermietet 
hat).

•	 ICI-Einzahlungsscheine für das Jahr 2009.

•	 Bescheinigung über Immobilienbesitz im Ausland.

Wer im Jahr 2009 einen Baugrund verkauft hat, 
muss den Mehrwert, d.h. die Differenz zwischen 
Kauf- und Verkaufspreis, angeben und versteuern.

Nicht nur Besitzer, sondern auch Fruchtnießer oder 
jene Personen die das Wohnrecht ausüben, müssen 
Erträge aus Hausbesitz erklären.
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Grund- und 
Hausbesitz
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Es müssen neben den lohnabhängigen Einkommen 
auch andere Einkommen erklärt werden:

•	 Einkommen aus Beteiligung in einer Gesellschaft.

•	 Erträge von Verkauf von Grundstücken oder Ge-
bäuden innerhalb 5 Jahren.

•	 Mehrerlöse von Verkauf von Baugründen.

•	 Einkommen aus sportlicher Betätigung im Ama-
teursport.

Es müssen auch Auslandseinkommen zum 
31.12.2009 über 10.000,00  Euro erklärt werden:

•	 Einkommen von Grund- und Gebäudebesitz im 
Ausland.

•	K apitaleinkommen vom Ausland.

•	 Versicherungspolizzen, abgeschlossen mit auslän-
discher Versicherungsgesellschaft.

•	 Dokumente, die Geldflüsse oder Investitionen im 
Ausland bestätigen.

Andere 
Einkommen:

AN


D
ERE EINKOMMEN









SGBCISL - Steuerhandbuch 2010
6

Ausgaben für ärztliche Leistungen für sich und die 
zu Lasten lebenden Familienangehörigen. Der Steu-
erabzug wird auf jenen Restbetrag berechnet, der 
129,11 Euro übersteigt.

•	 Allgemein medizinische Leistungen (auch Homöo-
pathie).

•	 Apotheken-Kassenbelege können nur abgeschrie-
ben werden wenn die genaue Bezeichnung des 
Arzneimittels, die Art und Menge des Produkts, 
sowie die Steuernummer des Steuerpflichtigen 
angegeben sind. 

•	 Ausgaben für Ankauf oder Miete von Prothesen 
und sanitären Hilfsmittel.

•	 Ausgaben für spezialisierte ärztliche Dienstleis-
tungen.

•	 Ausgaben für chirurgische Eingriffe und Kranken-
hausaufenthalte.

Wir möchten darauf hinweisen, dass Leistungen von 
nichtärztlichen Fachpersonen wie z.B. Physiothe-
rapeuten, Psychologen usw. nur geltend gemacht 
werden können, wenn eine ärztliche Verschreibung 
vorliegt.

Bei ärztlichen Leistungen, für die eine Rückvergü-
tung gewährt wurde, kann nur der Differenzbetrag 
zwischen dem bezahlten Betrag und der Rückvergü-
tung in Abzug gebracht werden.

Passivzinsen für Hypothekardarlehen zum Kauf ei-
ner Immobilie, die als Erstwohnung genutzt wird

-	 Darlehensvertrag;

-	K aufvertrag;

-	 jährliche Erklärung der Bank, welche die Bezah-
lung der Zinsen belegt.

Passivzinsen für Hypothekardarlehen zum Bau 
oder zur Sanierung (Art. 31, Abs. 1 Buchst. d) einer 
Immobilie, die als Erstwohnung genutzt werden soll 

-	 Darlehensvertrag;

-	 Baubeginnerklärung;

-	 Rechnungen für Bau-/Sanierungsarbeiten.

Abschreibbare 
und absetzbare 
Aufwendungen

(Die Ausgaben können nur 
berücksichtigt werden, wenn sie 

im Jahr 2009 getätigt wurden)

ABS
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Prämien für Lebens- und Unfallversicherungen.

Bescheinigung der Versicherung aus welcher her-
vorgeht:

- die Art der Polizze	 - Datum des Abschlusses
- Versicherungsnehmer	 - bezahlte Prämie 
- Versicherter	 - abzusetzender Betrag

•	 Einschreibegebühren für Oberschulen und Uni-
versitäten (allgemeine Kurse ausgeschlossen).

•	 Spenden per Bank- oder Postüberweisung an 
gemeinnützige Organisationen ONLUS (auf dem 
Beleg muss die begünstigte Organisation ihre Ge-
meinnützigkeit bestätigen).

•	 Beerdigungsspesen (max. 1.549,37 Euro pro To-
desfall).

•	 Ausgaben für den Tierarzt über 129,11 Euro.

•	 Ausgaben für Kinderkrippen.

•	 Ausgaben zur Betreuung von pflegedürftigen 
Personen:

-	 ärztliche Bescheinigung, aus welcher die Beein-
trächtigung hervorgeht. Ausgabenbelege mit 
Angabe der meldeamtlichen Daten und Steuer-
nummer des/r Betreuenden sowie jener Person, 
welche die Ausgaben tätigt

•	 Sport für Jugendliche: jährliche Einschreibe-
gebühren und Abos für Kinder und Jugendli-
che zwischen 5 und 18 Jahren für Sportvereine, 
Schwimmbäder, Sporthallen und andere Ama-
teursportvereine

•	 Für den Ankauf der Erstwohnung getätigte Aus-
gaben zugunsten von Immobilienmakler oder 
Agenturen.

•	 Gesetzlich vorgeschriebene Vor- und Fürsorge-
beiträge.

•	 Sozialabgaben für Hausangestellte und Pflege-
personal (INAIL-Unfallversicherung für Hausfrau-
en; vom Arbeitgeber eingezahlte Sozialversiche-
rungsbeiträge für Pflegekräfte, Babysitter, Haus-
angestellte; max. 1.549,37 Euro).
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•	 Einzahlungen in Zusatzrentenfonds (z.B. Labor-
fonds oder regionale Hausfrauenrente).

•	 Beiträge an den nationalen Gesundheitsdienst 
für die KFZ- bzw. Motorradversicherung die im 
Jahr 2009 bezahlt wurden (halbjährliche oder 
jährliche Einzahlungsbestätigung mitbringen).

•	 Spenden zugunsten von Entwicklungsländern – 
nur mittels Bank oder Post.

•	 Unterhaltszahlungen für den getrennten oder ge-
schiedenen Ehepartner (Steuernummer des Ehe-
partners und Trennungs- bzw. Scheidungsurteil 
mitbringen).

•	 Ausgaben für den Austausch von Kühl- und Ge-
frierschränken.

-	 Rechnung und/oder Kassenzettel, auf welchem 
die Daten des Käufers aufscheinen sowie die Be-
scheinigung, dass das Elektrogerät mindestens 
der Energieklasse A+ entspricht;

-	 Angaben zum auszutauschenden Gerät  und zur Ver-
schrottung des alten Kühl- bzw. Gefrierschrankes.

•	 Ausgaben für Abos des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, KOPIE DER ABOS MITBRINGEN.

	 (Auf der Internetseite www.sii.bz.it/de/detrazi-
one-online.php kann die für die Steuererklärung 
erforderliche Bestätigung der Ausgaben für Pend-
lerabos 2009 angefordert werden.)

•	 Ausgaben von Lehrpersonen jeder Schulstufe, 
auch wenn sie nicht in der Stammrolle sind, für 
Weiter- und Fortbildungen.

•	 Ausgaben für Rückkauf von Studienjahren für zu 
Lasten lebende Familienmitglieder.

•	 Ausgaben für Personen mit Behinderung:

-	 Ausgaben für Gehhilfen und Hebegeräte sowie die 
entsprechenden technischen oder informatischen 
Hilfsmittel für Menschen mit einer körperlichen 
Behinderung.

-	 Ausgaben für Ankauf von Kraftfahrzeugen für Perso-
nen mit eingeschränkter Fortbewegungsfähigkeit.

-	 Ausgaben für den Kauf von Blindenhunden.
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Benötigt wird immer ein registrierter Mietvertrag 
laut italienischem Mietgesetz der auf den Namen 
des Steuerzahlers lautet, sowie das Modell F23 der 
bezahlten Registergebühr.

•	F ür alle Mieter mit Mietverträgen für Wohnun-
gen, die als Erstwohnung dienen.

•	 Begünstigte Mietverträge Gesetz 431/98 Art. 2 
Abs. 3 in Gemeinden mit hoher Bevölkerungsdich-
te, Art. 4 Abs. 2 und 3 (Bozen, Eppan, Leifers, Me-
ran, Lana und Algund).

•	 Mietverträge, die von Personen mit lohnabhän-
gigem Arbeitsverhältnis abgeschlossen wurden, 
welche aus Arbeitsgründen in eine anderen Regi-
on gezogen sind, wobei die Entfernung vom alten 
Wohnsitz aber mindestens 100 km betragen muss 
(die Abschreibungsmöglichkeit gilt nur für die ers-
ten 3 Jahre).

•	 Mietverträge, die von Personen mit einem Alter 
zwischen 20 und 30 Jahren abgeschlossen wur-
den. Der Wohnsitz muss ein anderer sein als jener 
der Eltern (die Abschreibungsmöglichkeit gilt nur 
die ersten 3 Jahre).

•	 Studenten die an Universitäten eingeschrieben 
sind, die mindestens 100 km vom Wohnort ent-
fernt sind und außerhalb der Provinz liegen. Seit 
2008 können auch Mieten für Studentenheime 
abgesetzt werden.

Mieten von Universitätsstudenten können abge-
zogen werden, wenn ein Mietvertrag laut Gesetz 
431/98 vorliegt, der auf dessen Namen lautet und 
registriert ist. Den Steuerabzug kann auch jene Per-
son geltend machen, zu deren steuerlichen Lasten 
der Student lebt. Der Abzug gilt nicht für im Ausland 
bezahlte Mieten.

ACHTUNG: Mieter von öffentlichen Institu-
tionen sind immer von der Steuerbegünsti-
gung ausgenommen.

Absetzbeträge 
für private 

Wohnungsmieter

ABSETZBET
RÄ

G
E FÜ

R PRIVATE WOHN
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Der abzuschreibende Gesamtbetrag pro Gebäude-
einheit liegt bei 48.000,00 Euro.

Benötigte Unterlagen:

1.	Kopie der Mitteilung an die Finanzverwaltung mit 
Einschreibestätigung, welche vor Baubeginn an 
das Dienstzentrum nach Pescara erfolgt ist.

2.	Kopie der bezahlten Rechnungen

-	 auf den Rechnungen muss das Arbeitsentgelt ge-
trennt ausgewiesen sein, andernfalls können die-
se Spesen nicht abgeschrieben werden.

3.	Kopie der Zahlungen ausschließlich mittels Bank-
überweisung mit Angabe der Steuer- und/oder 
Mehrwertsteuernummer des Begünstigten und 
des Einzahlenden.

4.	Kopie eventueller Beiträge von Seiten der Provinz 
oder anderer öffentlicher Verwaltungen.

5.	Arbeiten an Kondominien: Bestätigung des Ver-
walters aus der die Art der Arbeiten, die erfolg-
te Bezahlung, die Aufteilung der Spesen und die 
steuerrechtlichen Voraussetzungen für die Ab-
setzbarkeit hervorgehen.

Gebäude-
sanierungen mit 
36%igem Steuer-

abzug

G
EBÄ


U
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Neuheiten
Die Ausgaben für den Kauf von Möbeln, Haushaltsgeräten, Fernseher und Computer 
können im Ausmaß von 20% von der Steuer abgeschrieben werden, wenn sie als Aus-
stattung von renovierten Wohneinheiten gelten. Die Abschreibung erfolgt in 5 Jahres-
raten. 
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ART DER ARBEITEN

1)	Gesamtsanierung bei bereits bestehenden Ge-
bäuden.

2)	Sanierung der Außenmauern (Fassadearbeiten) 
Austausch von Fenster samt Fensterrahmen und 
Eingangstüren.

3)	Anbringung von Sonnenkollektoren für die 
Warmwasseraufbereitung.

4)	Austausch der Heizungsanlage.

UNTERLAGEN DIE WIR FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 
BENÖTIGEN

•	K opie der eidesstattlichen Erklärung über die 
durchgeführten Sanierungsarbeiten („Asseverazi-
one“), ausgestellt von einem zugelassenen Sach-
verständigen.

•	 Bestätigung der Mitteilung an das ENEA

•	K opie der Rechnungen mit dem effektiv bezahl-
ten Rechnungsbetrag. Das Arbeitsentgelt und der 
Materialaufwand müssen auf den Rechnungen 
getrennt ausgewiesen sein.

•	K opie der Banküberweisung mit Angabe von

-	Z ahlungsgrund;

-	 StNr. der Person, die die Abschreibung vornimmt;

-	 MwStNr oder StNr des Zahlungsbegünstigten.

Ab dem Jahr 2009 ist die Steuergutschrift von 55% 
mit keiner anderen Förderung seitens des Staates, 
der Regionen oder der Gemeinden kumulierbar.

Für den Fall, dass Arbeiten an Gemeinschaftsan-
teilen gemacht wurden, genügt eine Kopie des Be-
schlusses der Mitgliederversammlung und die Auf-
teilung laut Tausendsteltabelle. 

ENERGIE-
EINSPARUNGEN – 

STEUERGUTSCHRIFT 
VON 55%

Neuheiten
Bei energetischer Sanierung bzw. Wiedergewinnungsarbeiten, die sich über mehrere 
Jahre erstrecken, ist eine zusätzliche Meldung an die Agentur der Einnahmen notwen-
dig. Mit dieser Mitteilung werden der Steuerbehörde die Kosten der vorangegange-
nen Steuerperiode mitgeteilt. 

Die telematische Meldung muss innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf der Steuerperi-
ode erfolgen, in welcher die entsprechenden Ausgaben getätigt, die Arbeiten selbst 
aber noch nicht beendet wurden.
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BEZIRK  
BOZEN- 

UNTERLAND 

VORMERKUNG OBLIGATORISCH

BEZIRK  
MERAN – 

VINSCHGAU  

VORMERKUNG OBLIGATORISCH

BEZIRK  
EISACK-RIENZ  

OHNE VORMERKUNG

BOZEN	 Siemensstraße 23	 0471 568 425

BOZEN	 Palermostraße 79	 0471 204 602

BOZEN	 C. Augusta-Straße 133	 0471 400 123

BOZEN	 A. Alagi-Straße 26*	 0471 264 577

BOZEN	 Raiffeisenstraße 13	 0471 978 327

LEIFERS	 Weißensteinerstraße 1	 0471 952 692

NEUMARKT	F . Bonattiplatz 4	 0471 812 139

* Nur für Pensionisten

BRIXEN	 	 0472 836 151
Großer Graben 7
von Montag bis Freitag 8.00 - 12.00  ·  14.00 - 18.00

STERZING (NUR April und Mai)	 0472 766 640
Neustadt 26
Dienstag und Donnerstag 8.30 - 12.30  ·  13.30 - 17.30

BRUNECK		  0474 537 485
Stegenerstraße 8
Von Montag bis Freitag 8.00 - 12.00  ·  14.00 - 18.00
Samstag 8.00 - 10.30 (April/Mai)

Meran	 Sparkassenstraße 24

SINICH	 Pastoralzentrum (neben der Kirche)

St. Leonhard	Sanitätssprengel - Passeirerstraße 3

Mals	 Gen.-Verdross-Straße 45

SCHLANDERS	 Sitz Bezirksgemeinschaft

LAAS	 Gemeinde – Sitzungssaal

Graun	 Sitz Gemeinde

ULTEN/St. Walburg

Einheitliche RUFNUMMER 
für die Vormerkung :

0473 497 186  ·  0473 497 187
Öffnungszeit von: 8 - 12  ·  15 - 18


